
 

Satzung 
der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde 

Frücht-Friedrichssegen 
Vom 22. August 2019 

Die Kirchenvorstände der Evangelischen Kirchenge-
meinde Frücht und der Evangelischen Kirchengemeinde 
Friedrichssegen haben aufgrund von § 44 des Regional-
gesetzes vom 27. April 2018 (ABl. 2018 S. 136) die fol-
gende Satzung beschlossen: 

Präambel 
Die beiden Kirchengemeinden Frücht und Friedrichsse-
gen verspüren ein gewachsenes Zusammengehörig-
keitsgefühl. Daraus resultiert der Wunsch, intensiv zu-
sammenzuarbeiten und der gemeinsamen Arbeit einen 
festen, strukturierten Rahmen zu geben. Dieser Rahmen 
soll jedoch jedem Teil der entstehenden Gesamtkir-
chengemeinde die Möglichkeit bieten, eigene Schwer-
punkte innerhalb der Gemeinschaft zu setzen. Gleichzei-
tig sehen beide Kirchengemeinden in einer Gesamtkir-
chengemeinde die Chance auf eine effektive Ressour-
cennutzung. 

§ 1 
Name, Sitz und beteiligte Ortskirchengemeinden 

(1) Die Gesamtkirchengemeinde führt den Namen 
„Evangelische Gesamtkirchengemeinde Frücht-Fried-
richssegen“. Sie ist eine Gesamtkirchengemeinde nach 
Abschnitt 5 des Regionalgesetzes der Evangelischen 
Kirche in Hessen und Nassau. 
(2) Die Gesamtkirchengemeinde ist eine Kirchenge-
meinde im Sinne der Ordnung der Evangelischen Kirche 
in Hessen und Nassau und als solche Körperschaft des 
öffentlichen Rechts. 
(3) Die Gesamtkirchengemeinde hat ihren Sitz in Frücht. 
Das Gemeindebüro wird in der Schweizertalstraße 6 in 
Frücht eingerichtet. 
(4) Die Evangelische Kirchengemeinde Frücht und die 
Evangelische Kirchengemeinde Friedrichssegen sind 
Ortskirchengemeinden der Gesamtkirchengemeinde. Sie 
sind rechtlich selbständige Körperschaften des öffentli-
chen Rechts und führen ihren bisherigen Namen als Kir-
chengemeinden fort. 

§ 2 
Allgemeine Bestimmungen 

(1) Die Gesamtkirchengemeinde nimmt alle Aufgaben 
der beteiligten Ortskirchengemeinden wahr, soweit diese 
nicht durch diese Satzung einer einzelnen Ortskirchen-
gemeinde oder mehreren Ortskirchengemeinden über-
tragen wurden. 
(2) Die Bestimmungen für Kirchengemeinden der EKHN 
gelten für die Gesamtkirchengemeinde entsprechend, 
soweit nichts anderes bestimmt ist. 
(3) Die Mitglieder der Ortskirchengemeinden sind zu-
gleich Mitglieder der Gesamtkirchengemeinde. Es wird 
ein gemeinsames Gemeindegliederverzeichnis geführt. 
Die Zugehörigkeit zur jeweiligen Ortskirchengemeinde 
ist anzugeben. 

(4) Bei Amtshandlungen sind innerhalb der Gesamtkir-
chengemeinde keine Zustimmungen nach § 13 Absatz 2 
der Kirchengemeindeordnung erforderlich. 
(5) Für die Gesamtkirchengemeinde und die an ihnen 
beteiligten Ortskirchengemeinden werden gemeinsame 
Kirchenbücher geführt. 
(6) Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse werden 
durch eine Ortskirchengemeinde nicht begründet. Bei 
Ortskirchengemeinden können keine Pfarrstellen errich-
tet werden. 
(7) In Gesamtkirchengemeinden wird grundsätzlich das 
Siegel der Gesamtkirchengemeinde verwendet. In 
Grundstücksangelegenheiten wird das Siegel der jewei-
ligen Ortskirchengemeinde verwendet. 

§ 3 
Gesamtkirchenvorstand 

(1) Der Gesamtkirchenvorstand besteht aus acht ge-
wählten Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorstehern 
sowie den Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrern 
und berufenen Mitgliedern. Von den gewählten Mitglie-
dern sollen sechs Mitglieder aus der Ortkirchengemein-
de Frücht (drei Mitglieder aus Frücht, zwei Mitglieder aus 
Nievern, ein Mitglied aus Miellen) und zwei aus der 
Ortskirchengemeinde Friedrichssegen kommen. 
(2) Für die Tätigkeit des Gesamtkirchenvorstandes gel-
ten die Bestimmungen über die Tätigkeit eines Kirchen-
vorstandes entsprechend. 
(3) Die Wahl des Gesamtkirchenvorstandes erfolgt durch 
eine echte Bezirkswahl. Die Ortskirchengemeinde Frücht 
bildet drei Wahlbezirke (Frücht, Nievern und Miellen) 
und die Ortskirchengemeinde Friedrichssegen einen 
Wahlbezirk. 

§ 4 
Vertretung der Gesamtkirchengemeinde 

und der Ortskirchengemeinden 
(1) Der Gesamtkirchenvorstand vertritt die Gesamtkir-
chengemeinde. Er vertritt auch die an ihr beteiligten 
Ortskirchengemeinden, soweit für die Vertretung nicht 
eine Ortskirchenvertretung gemäß § 6 zuständig ist. 
(2) Erklärungen des Gesamtkirchenvorstands werden 
durch zwei Mitglieder des Gesamtkirchenvorstands ab-
gegeben. Unter diesen muss die oder der Vorsitzende 
oder die Stellvertreterin oder der Stellvertreter sein. 
(3) Urkunden über Rechtsgeschäfte, durch die die Ge-
samtkirchengemeinde oder die Ortskirchengemeinde 
gegenüber Dritten verpflichtet wird, sowie Vollmachten 
bedürfen der Unterzeichnung durch zwei Mitglieder des 
Gesamtkirchenvorstands, unter denen die oder der Vor-
sitzende oder die oder der stellvertretende Vorsitzende 
sein muss. Urkunden und Vollmachten sind mit dem 
Dienstsiegel zu versehen; dies gilt nicht bei gerichtlichen 
und notariellen Beurkundungen. 
(4) Ist eine kirchenaufsichtliche Genehmigung vorge-
schrieben, so wird die Erklärung erst mit Erteilung der 
Genehmigung wirksam. 
(5) In der Dekanatssynode werden die Ortskirchenge-
meinden durch die gewählten Gemeindemitglieder der 
Gesamtkirchengemeinde vertreten. 



§ 5 
Ortskirchenvertretung 

(1) Der Gesamtkirchenvorstand beruft für jede Ortskir-
chengemeinde eine Ortskirchenvertretung.  
(2) Der Ortskirchenvertretung gehören die Mitglieder des 
Gesamtkirchenvorstandes an, die Mitglieder der jeweili-
gen Ortskirchengemeinde sind. Der Gesamtkirchenvor-
stand beruft ein weiteres Mitglied der Ortskirchenge-
meinde Friedrichssegen in die Ortskirchenvertretung, 
sodass diese aus drei Mitgliedern besteht. 
(3) Die Ortskirchenvertretung wählt aus ihrer Mitte ein 
vorsitzendes Mitglied und eine Stellvertretung.  
(4) Die Ortskirchenvertretung berät und beschließt über 
die auf die Ortskirchengemeinde übertragenen Aufga-
ben. Es gelten die allgemeinen Bestimmungen der Kir-
chengemeindeordnung über die Tätigkeit eines Kirchen-
vorstandes entsprechend. 
(5) Die Ortskirchenvertretung kann beschließen, dass an 
ihren Sitzungen weitere Personen mit beratender Stim-
me teilnehmen. 
(6) Die Ortskirchenvertretung vertritt die Ortskirchenge-
meinde, soweit dieser Aufgaben nach § 6 übertragen 
sind. § 4 Absatz 2 bis 4 gilt entsprechend.  

§ 6 
Aufgaben der Ortskirchenvertretungen 

(1) Die Ortskirchenvertretung Friedrichssegen ist zu-
ständig für die Nutzung und Erhaltung der kirchlichen 
Gebäude in Friedrichssegen. Sie wird hierfür mit einer 
Entscheidungskompetenz bis zu einer Höhe von 500,00 
Euro ausgestattet. Darüber hinausgehende Beträge sind 
mit dem Gesamtkirchenvorstand abzustimmen. 
(2) Die Ortskirchenvertretung Frücht ist zuständig für 
Pachtfragen sowie Nutzung und Erhalt der Gebäude der 
Ortskirchengemeinde Frücht. Sie wird hierfür mit einer 
Entscheidungskompetenz bis zu einer Höhe von 500,00 
Euro ausgestattet. Darüber hinausgehende Beträge sind 
mit dem Gesamtkirchenvorstand abzustimmen. 

§ 7 
Haushalt und Vermögen 

(1) Die Gesamtkirchengemeinde ist an Stelle der an ihr 
beteiligten Ortskirchengemeinden Empfänger der Zu-
weisungen. 
(2) Für die Gesamtkirchengemeinde ist ein Haushalt 
aufzustellen, aus dem auch der Bedarf der an der Ge-
samtkirchengemeinde beteiligten Ortskirchengemeinden 
zu decken ist. Der Haushalt der Gesamtkirchengemein-
de ersetzt die Haushalte der Ortskirchengemeinden. 
(3) Finanzmittel können Zweckbindungen zugunsten 
derjenigen Ortskirchengemeinde erhalten, die sie in die 
Gesamtkirchengemeinde eingebracht hat.  
(4) Erlöse aus der Veräußerung unbeweglichen Vermö-
gens der Ortskirchengemeinde verbleiben bei der Orts-
kirchengemeinde. 
(5) Überschüsse oder Fehlbeträge des Haushalts der 
Gesamtkirchengemeinde werden nach Gemeindemit-
gliederzahlen der Ortskirchengemeinden aufgeteilt und 
getrennt finanziert. Eigenmittel für Baumaßnahmen an 
Gebäuden der Ortskirchengemeinden müssen von den 
Gebäudezuweisungen und den Rücklagen der jeweili-
gen Ortskirchengemeinde finanziert werden. 

§ 8 
Kollekten, Spenden und Sammlungen 

(1) Vorhandene Mittel aus Kollekten, Spenden und 
Sammlungen werden mit ihrer Zweckbestimmung in 
dem den einzelnen Ortskirchengemeinden zugeordneten 
Vermögen dargestellt. Der Gesamtkirchenvorstand kann 
Mittel zusammenführen, soweit der Spenderwille nicht 
entgegensteht. 
(2) Kollekten und Spenden können in begründeten Fäl-
len auf einzelne Ortskirchengemeinden bezogen ge-
sammelt werden. 
(3) Die Gesamtkirchengemeinde hat eine Kollektenbe-
auftragte oder einen Kollektenbeauftragten. 

§ 9 
Satzungsänderungen 

Der Gesamtkirchenvorstand kann die Satzung mit einer 
Mehrheit der satzungsmäßigen Mitglieder ändern. Die 
Änderung der Satzung bedarf der kirchenaufsichtlichen 
Genehmigung. 

§ 10 
Aufhebung 

(1) Die Kirchenleitung kann auf Antrag des Gesamtkir-
chenvorstandes, einer Ortskirchenvertretung oder von 
Amts wegen die Gesamtkirchengemeinde aufheben. 
(2) Im Fall der Aufhebung der Gesamtkirchengemeinde 
gehen vorhandene Vermögensgegenstände, Einrichtun-
gen und Arbeitsverhältnisse, die von einer Ortskirchen-
gemeinde auf die Gesamtkirchengemeinde übertragen 
worden sind, auf die jeweilige Ortskirchengemeinde 
über. Alle weiteren Vermögensgegenstände und die 
Geldmittel der Gesamtkirchengemeinde gehen grund-
sätzlich entsprechend den Gemeindemitgliederzahlen 
der Ortskirchengemeinden auf diese über. 

§ 11 
Schlichtung 

Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen der Gesamt-
kirchengemeinde und den an ihr beteiligten Ortskirchen-
gemeinden sowie unter den Ortskirchengemeinden über 
Rechte und Pflichten aus der regionalen Zusammenar-
beit kann der Dekanatssynodalvorstand zur Schlichtung 
angerufen werden. Kommt eine Einigung nicht zustande, 
so entscheidet die Kirchenleitung durch einen Be-
schluss, der die Beteiligten bindet. 

§ 12 
Übergangsbestimmungen 

(1) Bis zum 1. September 2021 gehören alle Mitglieder 
der bisherigen Kirchenvorstände dem Gesamtkirchenvor-
stand an. Der bisherige Vorsitzende des Kirchenvorstan-
des der Kirchengemeinde Frücht übernimmt den Vorsitz. 
(2) Die von den Ortskirchengemeinden gewählten Mit-
glieder der Dekanatssynode bleiben bis zum Ablauf der 
Amtszeit im Amt. Eine Nachwahl erfolgt erst, wenn die 
gesetzlich vorgeschriebene Zahl der Synodalen unter-
schritten wird. 

§ 13 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt vorbehaltlich der kirchenaufsichtli-
chen Genehmigung am 1. Januar 2020 in Kraft. 
 


